
Vorsorgen und 
die Zukunft  
selbst gestalten!

Mit der Vorsorgevollmacht bestimmen Sie selbst die  
Person Ihres Vertrauens, die in Ihrem Sinne alle wichtigen 
Entscheidungen trifft, falls Sie dazu selbst nicht mehr in der 
Lage sein sollten.

Mit der Registrierung im Zentralen Vorsorge  register der 
Bundesnotarkammer stellen Sie sicher, dass Ihre Vorsorge-
vollmacht im Betreuungsfall vom Gericht gefunden wird.

Die Bundesnotarkammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts führt das Zentrale  
Vorsorgeregister (ZVR) im gesetzlichen Auftrag (§§ 78a ff. BNotO) unter der Rechtsaufsicht 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.

Informationen rund  um die Registrierung  
finden Sie auf: 

vorsorgeregister.de




